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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sattelkupplung mit einer Sattelkupplungsplatte, an der eine Einfahréffnung fir einen
Kdnigszapfen angeordnet ist, mit einer mindestens einteiligen Verschlusseinrichtung fur die Festlegung des Kénigszap-
fens und mit einem an der Verschlusseinrichtung angreifenden Fixierelement, das von einer Verschlussstellung in eine
Offenstellung und umgekehrt bewegbar ist.

[0002] Nutzfahrzeuge bestehenin der Regel aus einem Zugfahrzeug und einem oder mehreren gezogenen Anhangern.
Bei einem solchen Gliederzug spricht man von Motorwagen mit Anhanger, beim Sattelzug von einer Zugmaschine und
einem Auflieger.

[0003] Geparkte und nicht angetriebene Fahrzeugteile kdnnen durch mechanische Vorrichtungen jeweils gegen Dieb-
stahl gesichert werden. Die motorisierten Teile des Lastkraftwagens sind meist ebenfalls gegen Einbruch und Diebstahl
gesichert, beispielsweise durch Wegfahrsperren oder Alarmanlagen. Sind beide Fahrzeugteile miteinander gekuppelt,
besteht ein gewisser Diebstahlschutz iber diese Systeme fir den gesamten Sattelzug, da ein Abkuppeln nur durch
Relativbewegung beider Fahrzeugteile zueinander méglich ist.

[0004] Die Anzahl an Diebstahlen, bei denen das angetriebene Fahrzeug vom Anhanger oder Auflieger getrennt und
dieser anschlieBend entwendet wird, nimmt jedoch trotz der derzeitigen technischen Hilfsmittel dennoch stetig zu. Es
ist daher wiinschenswert, Vorrichtungen und Systeme zur Verfiigung zu stellen, die verhindern, dass der Auflieger
unbefugt abgesattelt werden kann oder zumindest dieser Vorgang so erschwert wird, dass der Versuch dazu von
vornherein als aussichtslos erscheint.

[0005] Aus der WO 03/043838 A2 ist eine Diebstahlsicherung fur Sattelkupplungen bekannt, die eine Betatigungs-
einrichtung mit einem Blockierstift umfasst. Die Sattelkupplung weist einen Verschlusshaken mit einem Sicherungsriegel
auf, der Uber ein Gestdnge mit einer Zugstange von Hand betatigbar ist.

[0006] Die Diebstahlsicherung sieht vor, dass der Blockierstift entweder in die Bewegungsbahn des Sicherungsriegels
oder die der Komponenten des Gestanges zur Betatigung des Sicherungsriegels eingefahren wird, so dass der Siche-
rungsriegel nicht von seiner Schlief3stellung in eine Offenstellung bewegt werden kann.

[0007] Die Diebstahlsicherungseinrichtung weist einen Empfanger auf, ber den die Betatigungseinrichtung ange-
steuert werden kann. Die Diebstahlsicherungseinrichtung ist an ein Global Positioning System des Zugfahrzeugs ge-
koppelt. Wenn sich das Fahrzeug nicht auf der vorgesehenen Route bewegt, wird dies von dem GP-System erkannt
und ein Signal zur Scharfschaltung des Diebstahlsicherungssystems an den Empfanger gesandt, woraufhin der Blo-
ckierstift in Blockierstellung gebracht wird.

[0008] GemaR einer anderen Ausflihrung kann die Diebstahlsicherungseinrichtung auch per Internet mittels eines
extern angeordneten PC’s Uber den Bordcomputer des Zugfahrzeugs angesteuert werden.

[0009] Manipulationsversuche an der Sattelkupplung werden ebenfalls von dem Diebstahisicherungssystem erkannt,
was daraufhin selbsttatig in Scharfstellung und somit auch in die Verriegelungsposition geht.

[0010] In der WO 03/044627 desselben Anmelders werden weitere Sicherungssysteme beschrieben, wobei unter
anderem die Berechtigung des Fahrers Uiber die Eingabe eines Codes tberprift wird. Im Falle der Nichtbeachtung oder
im Fall des Abweichens von der Fahrtroute wird automatisch in die Fahrzeugfunktionen eingegriffen.

[0011] Die WO 2005/028290 A1 offenbart eine Sattelkupplung mit Diebstahlsicherung, bei der ein Blockierstift unmit-
telbar am Verschlusshaken angreift und diesen festlegt. Uber die Zugstange kann die Verriegelung aufgehoben werden.
Ein gewaltsames Trennen von Zugfahrzeug und Auflieger kann dann nicht verhindert werden, weil sich bei ruckartigem
Anfahren des Sattelzugs unter Beschadigung oder sogar Zerstérung der Diebstahlsicherungseinrichtung der Verschluss-
haken in Offenstellung drehen kann.

[0012] Die Diebstahlsicherungseinrichtung umfasst ein Steuergerat in der Fahrerkabine des Zugfahrzeugs, in das zur
Freischaltung ein Zahlencode eingegeben werden kann. Ferner sind Sensoren und Anzeigen mit dem Steuerungsgerat
zur Uberwachung der Sattelkupplung verbunden.

[0013] Die DE 19516 101 A1 beschreibt eine Diebstahlsicherung fir einen angekuppelten Sattelauflieger. Zum Schutz
eines an ein Zugfahrzeug angekuppelten Sattelaufliegers gegen Diebstahl durch Abkupplung weist die Sattelkupplung
ein Schloss auf, Uiber das ein axial bewegbarer StolRel gesteuert wird. Der St6Rel greift unmittelbar am Verriegelungs-
element des Verschlusshakens an, wenn dieser sich in Sperrstellung befindet. Die Anordnung der Diebstahlsicherungs-
einrichtung ist so gewahlt, dass der StéRel allenfalls durch Druck beaufschlagt wird. Die Blockierung des handbetatigten
Verschlusshakens hat den Vorteil, dass bei einer Schockbeanspruchung bzw. Uberlastung der Handbetatigung die
querschnittsschwéacheren Glieder der Handbetatigung brechen und injedem Fall die Verriegelung des Verschlusshakens
intakt bleiben. Samtliche Teile der Diebstahlsicherung werden bei einem gewaltsamen Entriegelungsversuch auf Druck
beansprucht, so dass verhaltnismaRig geringe Querschnitte die geforderte Funktionssicherheit bieten.

[0014] Diebstahlsicherungseinrichtungen greifen in der Regel am Verschlusssystem der Sattelkupplung an und sollen
das Verschlusssystem blockieren, so dass es nicht gedffnet werden kann. Die Diebstahlsicherung bietet selbst keinen
mechanischen Schutz, der das Abkoppeln des Aufliegers verhindern kénnte. Dies liegt unter anderem auch daran, dass
das Diebstahlsicherungssystem bzw. die Bauteile, die das Verschlusssystem blockieren, nicht entsprechend stabil und
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widerstandsfahig ausgebildet sind, um ein gewaltsames Offnen des Verschlusssystems zu verhindern.

[0015] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Sattelkupplung mit einer Sicherung auszustatten, die gegebenenfalls
zusammen mit einer Diebstahlsicherungseinrichtung eingesetzt werden kann und die eine zuséatzliche Absicherung
gegen unbefugtes Abkoppeln des Aufliegers gewahrleistet.

[0016] Diese Aufgabe wird miteiner Sattelkupplung gemaR den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Die Sattelkupplung
ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Sicherungseinrichtung mit einem Sperrelement vorgesehen ist, das von einer
Ruhe- in eine Sperrstellung und umgekehrt bewegbar ist, dass das Sperrelement mindestens in der Sperrstellung in
die Einfahréffnung ragt und dass das Sperrelement in der Sperrstellung festgelegt ist, wenn das Fixierelement sich in
unbefugter Weise in Offenstellung befindet.

[0017] Das Sperrelement der zusatzlichen Sicherungseinrichtung bildet eine mechanische Sperre, die auch dann das
Ausfahren des Konigszapfens blockiert, wenn z. B. eine Diebstahlsicherung gewaltsam ausgeschaltet worden ist
und/oder das Offnen der Verschlusseinrichtung unbefugterweise durchgefiihrt wird. Es wird mit dem Sperrelement eine
zusatzliche mechanische Barriere geschaffen, die so stabil ausgebildet ist, dass sie einer gewaltsamen Manipulation
widersteht.

[0018] Die Festlegung des Sperrelementes in seiner Sperrstellung ist von Vorteil, um zu verhindern, dass das Sperre-
lement durch unbefugte Betatigung des Verschlusssystems nicht wieder in seine Ruheposition zuriickbewegt werden
kann, wodurch es einem potentiellen Dieb unter Umstanden gelingen kénnte, doch noch die Einfahréffnung der Sattel-
kupplung freizulegen, um ein Ausfahren des Kénigszapfens zu ermdglichen.

[0019] Das Sperrelement ist vorzugsweise verdeckt innerhalb der Sattelkupplung angeordnet und somit von aullen
nicht zuganglich. Es kann vorzugsweise nicht manuell betatigt werden.

[0020] Die Verschlusseinrichtung kann ein schwenkbarer Verschlusshaken sein oder sie kann aus zwei oder mehr
Komponenten bestehen, die in der verriegelten Stellung den Kénigszapfen umgreifen.

[0021] Als Fixierelement, das die Verschlusseinrichtung in ihrer Verschlussstellung fixiert und damit blockiert, kann
je nach Ausgestaltung der Verschlusseinrichtung ein Verschlussriegel oder eine Verschlussklammer vorgesehen sein.
[0022] GemaR einer ersten Ausfihrungsform ist das Fixierelement ein Verschlussriegel und das Sperrelement wirkt
mit dem Verschlussriegel zusammen. Das Sperrelement kontaktiert vorzugsweise den Verschlussriegel und ist im Fall
einer unbefugten Betatigung des Verschlusssystems an die Bewegung des Verschlussriegels gekoppelt. Wenn der
Verschlussriegel in unbefugter Weise in Offenstellung bewegt wird, wird das Sperrelement nachgefihrt und in seine
Sperrstellung bewegt.

[0023] Vorzugsweise ist das Sperrelement dem Verschlussriegel gegeniberliegend angeordnet. Hierbei sind der
Verschlussriegel und das Sperrelement vorzugsweise auf einer gemeinsamen Achse angeordnet. Wenn der Verschluss-
riegel beispielsweise auf der einen Seite der Einfahréffnung angeordnet ist, so ist das Sperrelement auf der anderen
Seite vorgesehen. In diesem Fall liegen die Spitzen von Verschlussriegel und Sperrelement gegeniiber.

[0024] Vorzugsweise ist das Sperrelement ein Sperrriegel. Ein Sperrriegel hat den Vorteil, dass es ein stabiles me-
chanisches Bauelement ist, das einem ungewollt ausfahrenden Kénigszapfen einen ausreichenden mechanischen Wi-
derstand entgegensetzen kann.

[0025] Der Sperrriegel ist vorteilhafterweise in der gleichen Richtung verschiebbar wie der Verschlussriegel. Wenn
der Verschlussriegel in Offenstellung bewegt wird, wird der Sperrriegel in die Einfahréffnung gefahren und nimmt dort
die Position des Verschlussriegels ein. Der Bewegungsablauf wird vereinfacht und der Platzbedarf fir das Sperrelement
bzw. den Sperrriegel wird gering gehalten.

[0026] Der Sperrriegel ist vorzugsweise Idsbar am Verschlussriegel befestigt. Der Sperrriegel ist am Verschlussriegel
befestigt, wenn dieser in unbefugter Weise bewegt wird. Der Sperrriegel wird vom Verschlussriegel in Sperrstellung
gezogen. Der Sperrriegel 16st sich vom Verschlussriegel, wenn der Verschlussriegel in befugter Weise betéatigt wird.
Der Sperrriegel verbleibt dann in seiner Ruhestellung.

[0027] Vorzugsweise ist die Spitze des Sperrriegels I6sbar an der Spitze des Verschlussriegels befestigt.

[0028] Umdieseldsbare Befestigung zu schaffen, istgemaR einer Ausfiihrungsform vorgesehen, dass der Verschluss-
riegel und/oder der Sperrriegel mindestens einen Magneten aufweist. Die Starke des oder der Magneten ist so ausgelegt,
dass der Verschlussriegel einerseits den Sperrriegel mitschleppen kann und dass andererseits der Sperrriegel sich vom
Verschiussriegel 16sen kann, wenn der Verschlussriegel in befugter Weise bewegt wird und der Sperrriegel in seiner
Ruheposition fixiert ist.

[0029] Der Verschlussriegel und das Sperrelement kénnen gemaf einer weiteren Ausfiihrungsform Rastmittel auf-
weisen, die ineinander greifen und sich im Bedarfsfall auch wieder voneinander I6sen lassen.

[0030] Als Rastmittel sind vorzugsweise Rastnasen und Rasthaken vorgesehen.

[0031] Eine andere Ausfiihrungsform sieht vor, dass das Sperrelement eine erste Federeinrichtung aufweist, die das
Sperrelementin der Verschlussstellung des Verschlussriegels gegen den Verschlussriegel driickt. Wenn der Verschluss-
riegel in unbefugter Weise zurtickgezogen wird, folgt der Sperrriegel unmittelbar nach und nimmt die Position des
Verschlussriegels in der Einfahréffnung ein.

[0032] Das Sperrelement ist vorzugsweise in seiner Ruhestellung festlegbar. Die Festlegung des Sperrelements in
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der Ruhestellung ist notwendig, damit der Verschlussriegel bei befugter Betatigung sich vom Sperrelement I6sen kann.
[0033] Die Mittel zur Festlegung und Freigabe des Sperrelementes umfassen vorzugsweise eine erste Betatigungs-
einrichtung mit Blockiermittel und mit mindestens einem Aktuator. Der Aktuator ist vorzugsweise ein elektrisch, pneu-
matisch oder hydraulisch betatigter Aktuator.

[0034] Als Blockiermittel kbnnen ein Blockierstift oder eine Klinke vorgesehen sein.

[0035] Vorzugsweise ist der Blockierstift senkrecht zur Bewegungsrichtung des Sperrelementes verschiebbar.
[0036] Damit das Blockiermittel das Sperrelement wirksam festlegen kann, ist vorzugsweise mindestens eine erste
Ausnehmung vorgesehen, in die das Blockiermittel eingreifen kann.

[0037] Um die Betatigungseinrichtung in der gewlinschten Weise schalten zu kdnnen, ist sie an eine Steuereinrichtung
angeschlossen. Die Steuereinrichtung kann eine Eingabestation aufweisen, um z. B. Befehle, Zahlencodes oder der-
gleichen eingeben zu kénnen. Uber die Steuereinrichtung kann die Bedienperson festlegen, ob ein Offnen des Ver-
schlussriegels in befugter oder in unbefugter Weise erfolgt.

[0038] GemaR einer besonderen Ausfiihrungsform kann die Steuereinrichtung an eine Uberwachungseinrichtung
angeschlossen sein, z. B. eine Einrichtung zur Uberwachung des Verschlusszustandes der Sattelkupplung. Je nach
Verschlusszustand kann diese Information fir die Schaltung der Sicherungseinrichtung genutzt werden.

[0039] Die Uberwachungseinrichtung kann auch eine Diebstahlsicherungseinrichtung sein oder diese aufweisen, um
das unbefugte Offnen des Verschlusshakens zu detektieren. Eine solche Diebstahlsicherungseinrichtung kann in her-
kémmlicher Weise an den Verschlusshaken angreifen und ein unbefugtes Offnen des Verschlusshakens detektieren.
Die Diebstahlsicherungseinrichtung weist daher vorzugsweise eine Einrichtung am Verschlusshaken, z. B. mit einem
Blockierstift, auf, die mit einem Anzeige- und/oder Steuergeratim Flhrerhaus verbunden ist. Es kann sich beispielsweise
um eine Diebstahlsicherungseinrichtung handeln, wie sie in der WO 2005/028290 A1 beschrieben wird.

[0040] Vorzugsweise ist das Sperrelement in seiner Ruheposition justierbar. Eine Justierung kann notwendig werden,
wenn der Verschlussriegel Abnutzungserscheinungen aufweist und der Kontakt zwischen dem Verschlussriegel und
dem Sperrelement nicht mehr in der vorgesehenen Weise gegeben ist.

[0041] Vorzugsweise ist eine zweite Betatigungseinrichtung mit Blockiermittel und Aktuator zur Festlegung des Ver-
schlussriegels in seiner Verschlussstellung vorgesehen. Diese zweite Betatigungseinrichtung kann beispielsweise Be-
standteil einer separaten Diebstahlsicherungseinrichtung sein oder sie kann ebenfalls an die Steuereinrichtung ange-
schlossen sein. Es wird dadurch mdéglich, Gber die Steuereinrichtung nicht nur die Sicherungseinrichtung zu aktivieren,
sondern auch als weitere Malnahme den Verschlussriegel zu blockieren.

[0042] GemaR einer weiteren Ausfiihrungsform ist das Sperrelement beabstandet zur Verschlusseinrichtung und dem
Fixierelement angeordnet. Hierbei wirkt das Sperrelement nicht mit dem Verschlussriegel zusammen. Diese Ausfiih-
rungsform hat den Vorteil, dass die Funktion des Verschlussmechanismus nicht durch die Sicherungseinrichtung be-
einfiusst wird. Alle Funktionen des Verschlusses bleiben erhalten.

[0043] Vorzugsweise ist das Sperrelement innerhalb der zweiten Hélfte der Einfahréffnung angeordnet. Diese zweite
Halfte der Einfahréffnung bezeichnet in Einfahrrichtung die letzte Halfte der Einfahréfifnung. In diesem Bereich hat sich
die Einfahréffnung bereits so weit verengt, dass ein nicht allzu groRes Sperrelement ausreicht, um die Einfahréffnung
zu blockieren.

[0044] Vorzugsweise ist das Sperrelement mittels einer zweiten Federeinrichtung in Sperrstellung gehalten und ist
von einem ein- oder ausfahrenden Konigszapfen gegen die Kraft der zweiten Federeinrichtung zur Freigabe der Ein-
fahréffnung bewegbar. Das Sperrelement ist in der Sperrstellung festlegbar.

[0045] In dieser Ausflihrungsform ragt das Sperrelement sténdig in die Einfahréffnung, so dass Sperrstellung und
Ruhestellung tbereinstimmen. Eine Sperrung der Einfahréffnung wird dadurch erreicht, dass in dieser Sperrstellung
das Sperrelement auch festgelegt wird und von einem ausfahrenden Kénigszapfen nicht bewegt werden kann. Auf diese
Weise wird die Sicherung bei unbefugter Offnung des Verschlusssystems des Kénigszapfens sichergestellt.

[0046] Auch bei dieser Ausflihrungsform ist es von Vorteil, wenn das Sperrelement ein Sperrriegel ist. Dieser Sperr-
riegel ist vorzugsweise senkrecht zur Lédngsachse der Einfahréffnung bewegbar angeordnet.

[0047] Zur Festlegung und Freigabe des Sperrelementes ist wie bei der ersten Ausfiihrungsform eine Betatigungs-
einrichtung vorgesehen, die Blockiermittel und mindestens einen Aktuator umfasst. Diese Betatigungseinrichtung ist
vorzugsweise eine Blockiereinrichtung. Diese Blockiereinrichtung ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass nach dem
Einfahren des Konigszapfens das Sperrelement automatisch in seiner Sperrstellung blockiert wird.

[0048] Die Blockiereinrichtung umfasst ein Blockierstiick und eine dritte Federeinrichtung, die das Blockierstiick in
Blockierstellung halt.

[0049] Vorzugsweise weist das Blockierstlick einen Aktuator auf, der gegen die Kraft der dritten Federeinrichtung das
Blockierstlick aus der Blockierstellung in eine Freigabestellung bewegt.

[0050] Vorzugsweise weist das Sperrelement eine Klinke auf, die mit dem Blockierstiick zusammenwirkt. Diese Klinke
fixiert das Blockierstiick gegen die Kraft der dritten Federeinrichtung. Wenn das Sperrelement durch einen einfahrenden
Kdnigszapfen gegen die Kraft der zweiten Federeinrichtung zurtickbewegt wird, wird das Blockierstiick, das Uber die
dritte Federeinrichtung vorgespannt ist, mittels der Klinke geldst, so dass das Blockierstiick gegen das Sperrelement
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gedriickt werden kann. Das Blockierstiick wird vorzugsweise senkrecht zur Bewegungsrichtung des Sperrelements
bewegt.

[0051] Esistvon Vorteil, wenn der Aktuator der Blockiereinrichtung ebenfalls an die Steuereinrichtung angeschlossen
ist, um den Aktuator in der gewiinschten Weise ansteuern zu kénnen.

[0052] Vorzugsweise ist mindestens eine der Betatigungseinrichtungen von auflen sichtbar an der Sattelkupplung
angeordnet. Erganzend kann die Betatigungseinrichtung eine optische und/oder akustische Einrichtung aufweisen.
Diese MafRnahmen sollen potentielle Diebe auf das Vorhandensein einer Sicherungseinrichtung hinweisen und somit
von einem Diebstahl des Aufliegers abhalten.

[0053] Die Betatigungseinrichtung oder die Betatigungseinrichtungen sind jeweils in einem Gehause angeordnet,
wobei das Gehause gemaR einer Ausfiihrungsform Uber die Oberseite der Sattelkupplungsplatte angeschraubt ist. Ein
Lésen der Schrauben ist nicht méglich, wenn der Auflieger angekuppelt ist.

[0054] Das Gehause kann auch an der Sattelkupplungsplatte angeschweifl3t oder vernietet sein. Als Material fur das
Gehause ist vorzugsweise Guss, Stahlguss, hochfestes Leichtmetall oder hochfester Kunststoff vorgesehen, um zu
verhindern, dass das Gehause durch Gewalteinwirkung zerstort werden kann.

[0055] Als Aktuatoren sind insbesondere Spulen, Zylinder, Stellmotoren oder hydraulische Antriebe geeignet.
[0056] Beispielhafte Ausfiihrungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen naher erlautert.
Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Zugfahrzeuges,
Figur 2 die Unteransicht einer Sattelkupplung,
Figuren 3 bis 9 vergréRerte Ausschnitte der Unteransicht der in Figur 2 gezeigten Sattelkupplung zur Erlauterung

verschiedener Stellungen von Verschlussriegel und Sperrelement sowie zur Erlauterung verschie-
dener Ausfiihrungsformen,

Figur 10 eine schematische Darstellung der Unteransicht einer Sattelkupplung gemaR einer weiteren Aus-
fuhrungsform,

Figuren 11 bis 14  vergréRerte Darstellungen der Sicherungseinrichtung in vier verschiedenen Stellungen.

[0057] In der Figur 1 ist ein Zugfahrzeug 10 dargestellt, das eine Sattelkupplung 1 tragt. Die Sattelkupplung 1 ist mit
einer zusatzlichen Sicherungseinrichtung ausgestattet, von der in Figur 1 lediglich eine erste Betatigungseinrichtung 50
dargestellt ist, die Uber ein elektrische Leitung 53a mit einer Steuereinrichtung 70 im Fahrerhaus 12 verbunden ist.
[0058] Die Betatigungseinrichtung 50 ist derart an der Unterseite der Sattelkupplungsplatte 2 angebracht, dass sie
von aufen sichtbar ist. Die zusatzliche optische Einrichtung 58 kann beispielsweise blinken, um zu signalisieren, dass
die Sicherungseinrichtung 15 aktiv ist. Durch diese MaRnahmen sollen potentielle Diebe von vornherein abgeschreckt
werden, den Auflieger (hier nicht dargestellt) vom Zugfahrzeug 10 abzukoppeln.

[0059] Uber die Steuereinrichtung 70 kann die Sicherungseinrichtung 15 ein- und ausgeschaltet werden. Hierzu kann
ein entsprechendes Eingabegerat, z. B. ein Codeeingabegerat integriert sein.

[0060] Die Steuereinrichtung 70 kann auch an eine Uberwachungseinrichtung 72 angeschlossen sein, die mit dem
Verschlusssystem der Sattelkupplung Uber eine elektrische Leitung 53b verbunden ist (s. strichpunktierte Linie) und
den Verriegelungszustand der Sattelkupplung feststellt. Es kann sich hierbei um eine Diebstahlsicherungseinrichtung
74 mit einer Einrichtung 75a am Verschlusshaken und mit einem Anzeige- und/oder Steuergerat 75b handeln, das
beispielsweise die Uberwachungseinrichtung 72 bildet oder in diese integriert ist. Diese Information kann genutzt werden,
um Uber die Steuereinrichtung 70 das Sicherungssystem 15 in der entsprechenden vorgesehenen Weise zu aktivieren
oder zu deaktivieren.

[0061] Eine solche Uberwachungseinrichtung kann auch eine Diebstahlsicherungseinrichtung sein oder eine Dieb-
stahlsicherungseinrichtung aufweisen, die ebenfalls am Verschlusssystem der Sattelkupplung angreift und bei Scharf-
schaltung das Verschlusssystem der Sattelkupplung blockiert. Auch diese Informationen kénnen zur Aktivierung bzw.
Deaktivierung der Sicherungseinrichtung 15 genutzt werden.

[0062] InderFigur2istdie Unteransicht der Sattelkupplung 1 dargestellt. Zum Einfahren eines Kénigszapfens 5 weist
die Sattelkupplungsplatte 2 eine Einfahréffnung 4 auf.

[0063] Die Sattelkupplung 1 verfigt Giber ein Verschlusssystem 18, das eine Verschlusseinrichtung 100 in Gestalt
eines Verschlusshakens 102 (s. auch Figur 3), einen Verschlussriegel 20 und eine Hebelage 30 mit einer Zugstange
32 sowie mit Hebeln 34 und 36 umfasst. In seiner Verschlussstellung umgreift der Verschlusshaken 102 den eingefah-
renen Koénigszapfen 5. Durch den Abdeckrahmen 6 sind Teile des Verschlusssystems verdeckt, so dass das Zusam-
menwirken der Einzelkomponenten des Verschlusssystems nicht erkennbar ist. Die Position der Einzelkomponenten
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entspricht der in Figur 5.

[0064] Um den Verschlussriegel 20 in seine Verschlussstellung zu bewegen, wird die Zugstange 32 verschoben,
wobei die Bewegung Gber Hebel 34 und 36 auf den Verschlussriegel 20 ibertragen wird.

[0065] Gegenlber dem Verschlussriegel 20 ist ein Sperrelement 40 in Gestalt eines Sperrriegels und als Bestandteil
der Sicherungseinrichtung 15 angeordnet, deren Funktionsweise im Zusammenhang mit den Figuren 3 bis 9im Einzelnen
erlautert wird.

[0066] Hinter dem Sperrriegel 40 ist eine Justierschraube 76 dargestellt, mit der der Sperrriegel in seine Ruheposition
justiert werden kann.

[0067] Inder Figur 3 ist eine vergrofRerte Detailansicht dargestellt, die das Zusammenwirken von Verschlussriegel 20
und Sperrriegel 40 zeigt.

[0068] Der Verschlusshaken 102, der die Verschlusseinrichtung 100 bildet, ist um einen Bolzen 108 schwenkbar und
weist zwei Schenkel 104 und 106 auf, die den Kénigszapfen 5 in der Verschlussstellung umgreifen. Um den Verschluss-
haken 102 in seiner Verschlussstellung zu fixieren, ist der Verschlussriegel 20 in Pfeilrichtung vor den Verschlusshaken
verschoben, so dass der Verschlussriegel 20 in der Einfahréffnung 4 zu liegen kommt. Hierbei liegt der Schenkel 106
des Verschlusshakens 102 am Verschlussriegel 20 an, so dass der Verschlusshaken 102 am Verdrehen gehindert wird.
[0069] Dem Verschlussriegel 20 liegt auf der anderen Seite der Sperrriegel 40 gegeniber. In der hier gezeigten
Ausfiihrungsform befindet sich der Verschlussriegel 20 auf der einen Seite der Einfahréffnung 4 und der Sperrriegel 40
auf der anderen Seite der Einfahréffnung 4. Der Sperrriegel 40 besitzt an seinem vorderen Ende 41 ein Verbindungs-
element 42, das in eine entsprechende Ausnehmung 22 am vorderen Ende 21 des Verschlussriegels 20 klemmend
eingreift. Uber das Verbindungselement 42 und die erste Ausnehmung 22 wird eine I6sbare Verbindung des Sperrriegels
40 mit dem Verschlussriegel 20 geschaffen.

[0070] Der Sperrriegel 40 verfligt an einer seiner beiden Langsseiten tiber zwei Ausnehmungen 44 und 46. In der hier
gezeigten Ruhestellung des Sperrriegels 40 greift in die erste Ausnehmung 44 ein Blockierstift 56 einer ersten Betati-
gungseinrichtung 50. Dieser Blockierstift 56 wird mittels eines Aktuators 54 bewegt. Dieser Aktuator 54 ist in einem
Gehause 52 angeordnet. Der Aktuator 54 ist Uber eine elektrische Verbindungsleitung 53 mit der Steuereinrichtung 70
verbunden (s. Figur 1).

[0071] Diese Betatigungseinrichtung 50 ist derart angeordnet, dass der Blockierstift 56 sich senkrecht zur Bewegungs-
richtung des Sperrriegels 40 bewegt. In der Ruhestellung des Sperrriegels 40 greift der Blockierstift 56 in die erste
Ausnehmung 44 ein und blockiert damit den Sperrriegel 40.

[0072] Wenn der Verschlussriegel 20 befugterweise zum Offnen des Verschlusshakens in Pfeilrichtung nach links
bewegt wird, wie dies in der Figur 4 dargestellt ist, 16st sich der Verschlussriegel 20 von dem Sperrriegel 40 und gibt
somit die Einfahréffnung 4 frei. Der Verschlusshaken kann in Offenstellung geschwenkt werden, so dass der Kénigs-
zapfen 5 ausfahren kann.

[0073] Wenn jedoch der Verschlussriegel 20 in unbefugter Weise betatigt wird, ist die Betatigungseinrichtung 50 derart
geschaltet, dass der Blockierstift 56 nicht in die erste Ausnehmung 42 eingreift. Der Blockierstift 56 befindet sich in einer
zurlickgezogenen Position und wird in dieser Position gehalten. Der Sperrriegel 40 ist damit frei beweglich und wird von
dem Verschlussriegel 20 mitgeschleppt, so dass der Sperrriegel 40 in Sperrstellung gezogen wird. In dieser Sperrstellung
befindet sich das vordere Ende mit dem Verbindungselement 42 in der Einfahréffnung 4 der Sattelkupplung, wie dies
in Figur 5 zu sehen ist. Erst in dieser Stellung 16st sich der Verschlussriegel 20 von dem Sperrriegel 40.

[0074] Damitder Sperrriegel 40 durch ein Zuriickschieben des Verschlussriegels 20 nicht wieder in seine Ruhestellung
zurlickgeschoben werden kann, ist der Blockierstift 56 ausgefahren, so dass dieser in die zweite Ausnehmung 46
eingreift. Damit wird der Sperrriegel 40 in seiner Sperrstellung festgelegt. In dieser Sperrstellung kann der Verschluss-
haken nur begrenzt bewegt werden, wobei der Verschlusshaken den Kénigszapfen nicht frei gibt. Es wird damit sicher-
gestellt, dass bei einer unbefugten Betatigung des Verschlussriegels 20 keine Abkopplung von Auflieger und Zugfahrzeug
10 stattfinden kann. Dies wird durch den in Sperrstellung befindlichen Sperrriegel 40 gewahrleistet.

[0075] Erst durch eine Freigabe Uber die Steuereinrichtung 70 wird der Blockierstift 56 aus der Ausnehmung 46
zurlickgezogen, so dass der Sperrriegel 40 wieder in seine Ruhestellung geman der Figur 4 zuriickgeschoben werden
kann.

[0076] Inder Figur 6 ist eine weitere Ausfiihrungsform dargestellt, die eine zweite Betatigungseinrichtung 60 umfasst,
die in einem Gehause 62 einen Aktuator 64 mit einem Blockierstift 66 aufweist. Uber den Blockierstift 66 wird eine
Blockade des Verschlussriegels 20 ermdglicht. Der Blockierstift 66 ragt in eine entsprechende Ausnehmung 24 des
Verschlussriegels 20, wenn dieser sich in der in Figur 6 gezeigten Verschlussstellung befindet. Sollte ein gewaltsames
Offnen des Verschlussriegels 20 stattfinden, wird zunachst einmal der Verschlussriegel 20 in seiner Lage fixiert. Bei
einem gewaltsamen Offnen kann durchaus der Blockierstift 66 beschédigt werden, was (iber eine entsprechende Ein-
richtung detektiert wird. In diesem Fall wird ein entsprechendes Signal an die Steuereinrichtung 70 gegeben, die darauthin
den Blockierstift 56 zuriickzieht, so dass der Sperrriegel 40 freigegeben wird und frei beweglich ist. Es wird dadurch
moglich, dass bei einem Verschieben des Verschlussriegels 20, wie dies im Zusammenhang mit den Figuren 3 bis 5
beschrieben worden ist, der Sperrriegel 40 in seine Verschlussstellung bewegt werden kann.
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[0077] InderFigur 7 isteine besondere Ausfiihrungsform der Idsbaren Verbindung von Sperrriegel 40 und Verschluss-
riegel 20 dargestellt. Im Verbindungselement 42 des Sperrriegels 40 befindet sich ein Magnet 48, der geringfligig ge-
genlber dem Verbindungselement 42 vorsteht und mit dem Verschlussriegel 20 zusammenwirkt.

[0078] Eine weitere Ausfiihrungsform ist in der Figur 8 dargestellt, wobei der Verschlussriegel 20 eine Rastnase 26
aufweist, die mit einem Rasthaken 49 des Sperrriegels 40 zusammenwirkt. Die beiden Rastmittel sind derart ausgelegt,
dass bei einer Fixierung des Sperrriegels 40 sich der Verschlussriegel 20 von dem Sperrriegel 40 I6sen kann. Gleichzeitig
sind die Rastmittel so ausgelegt, dass eine Mitnahme des Sperrriegels 40 ermdglicht wird, wenn der Sperrriegel 40
freigegeben ist und der Verschlussriegel in unbefugter Weise in seine Offenstellung bewegt wird.

[0079] In der Figur 9 ist eine weitere Ausfuhrungsform dargestellt, in der der Sperrriegel 40 mittels einer Federein-
richtung 43 betétigt wird. In der in Figur 9 dargestellten Stellung befindet sich der Verschlussriegel 20 in seiner Offen-
stellung, so dass der Verschlusshaken 102 sich in seine Offenstellung bewegen kann. Dadurch, dass der Sperrriegel
40 durch die Federeinrichtung 43, die an seiner Rlckseite angreift, in die Einfahroéffnung 4 geschoben wird, wird der
Verschlusshaken 102 blockiert, so dass er sich nicht vollstdndig 6ffnen kann.

[0080] In der Figur 10 ist eine weitere Ausfiihrungsform dargestellt, in der ein Sperrriegel 400 beabstandet zu dem
Verschlusssystem 18 der Sattelkupplung 1 angeordnet ist. Die Einfahr6ffnung 4 erstreckt sich von der &ufReren Begren-
zungslinie 112 bis zum Verschlusssystem 18, wobei die Linie 114 die Mitte markiert. Der Sperrriegel 400 befindet sich
in Einfahrrichtung in der hinteren Halfte zwischen der mittleren Linie 114 und dem Verschlusssystem 18. Der Sperrriegel
400 befindet sich seitlich der Einfahréffnung 4 und ist verschiebbar angeordnet, so dass er ebenfalls senkrecht zur
Langsachse 110 der Einfahréffnung 4 verschiebbar ist.

[0081] Der Sperrriegel 400 (siehe Figur 11) besitzt einen Riicksprung, so dass eine Widerlagerflaiche 406 gebildet
wird, die an der Seitenwand 424 der Sattelkupplungsplatte 2 anliegt.

[0082] DerSperrriegel 400 wird an seiner Langsseite 408 von einer Flihrungsrippe 420 und an der gegeniiberliegenden
Seite 409 von einer Rippe 425 der Seitenwand 424 gefiihrt und befindet sich in einer Kammer 500, die seitlich eine
weitere kleinere Kammer 502 aufweist, in der eine zweite Federeinrichtung 80 angeordnet ist.

[0083] Diese Federeinrichtung 80 stltzt sich an einer Fiihrungsrippe 422 ab und driickt den Sperrriegel 400 in die in
Figur 11 gezeigte Position.

[0084] Der Sperrriegel 400 verfugt ferner tber eine Klinke 90, die an ihrer Oberseite einen Bolzen 98 aufweist, der in
der Sattelkupplung drehbar gelagert ist. Der Sperrriegel 400 verfugt Uiber einen Bolzen 94, der in ein Langloch 92 der
Klinke 90 eingreift, so dass die Klinke in ihrer Langsrichtung verschiebbar ist.

[0085] Das vordere Ende der Klinke 90 besitzt eine Klinkenspitze 96, die an einer Nase 85 eines Blockierstlicks 84
einer Blockiereinrichtung 82 angreift. Das Blockierstiick 84 ist ebenfalls beweglich angeordnet. Die Bewegungsrichtung
des Blockierstlicks 84 ist senkrecht zu der Bewegungsrichtung des Sperrriegels 400.

[0086] Das Blockierstlick 84 besitzt eine dritte Federeinrichtung 86, die das Blockierstiick 84 in Richtung Sperrriegel
400 bewegt. Durch die Klinke 90 wird das Blockierstiick 84 in seiner Offenstellung gehalten, so dass der Sperrriegel
400 beweglich ist und gegen die Kraft der zweiten Federeinrichtung 80 bewegt werden kann.

[0087] In der Figur 12 ist der Einfahrvorgang des Kdénigzapfens 5 dargestellt. Der Kénigszapfen 5 greift an der Ein-
fahrschrage 410 der Spitze 404 des Sperrriegels 400 an und bewegt den Sperrriegel 400 in Pfeilrichtung, d. h. in den
Innenraum der Kammer 500 gegen die Kraft der zweiten Federeinrichtung 80. Hierbei wird die Klinke 90 vom Bolzen
94 betatigt und um den Bolzen 98 geschwenkt, so dass sich die Klinkenspitze 96 von der Nase 85 des Blockierstlicks
84 |6st. Dies hat zur Folge, dass das Blockierstiick 84 Uber die dritte Federeinrichtung 86 gegen den Sperrriegel 400
gedrickt wird.

[0088] In derin Figur 12 gezeigten Darstellung liegt das Blockierstliick 84 mit seiner Schrage 87 an einer Ecke des
Sperrriegels 400 an. Sobald der Kénigszapfen 5 vollstandig eingefahren wird, driickt die zweite Federeinrichtung 86
den Sperrriegel 400 in die Einfahroffnung 4, so dass der Sperrriegels 400 seine Sperrstellung einnimmt. Dadurch wird
das Blockierstiick 84 vom Sperrriegel 400 freigegeben, so dass das Blockierstlick 84 in den Freiraum 504 hinter dem
Sperrriegel 400 eintauchen kann, bis es am Vorsprung 426 der Fiihrungsrippe 422 anliegt.

[0089] Eine Bewegung des Sperrriegels 400 entgegen der in Figur 13 eingezeichneten Pfeilrichtung ist nicht mehr
moglich, weil zwischen der Rippe 422 und dem Sperrriegel 400 das Blockierstiick 84 angeordnet ist. Es wird dadurch
eine Sicherung gewahrleistet, die verhindert, dass der Kénigszapfen 5 wieder ausgefahren werden kann.

[0090] Wenn der Kénigszapfen freigegeben werden soll, wird das Blockierstlick 84, wie dies in der Figur 14 dargestellt
ist, mittels eines Aktuators 88 in Pfeilrichtung gegen die Wirkung der dritten Federeinrichtung 86 verschoben, so dass
der Sperrriegel 400 wieder frei beweglich ist. Beim Ausfahren des Kdnigszapfens 5 bewegt dieser den Sperrriegel 400
in Pfeilrichtung gegen die Wirkung der zweiten Federeinrichtung 80, wobei gleichzeitig die Klinke 90 derart verschwenkt
wird, dass die Klinkenspitze 96 in die Nase 85 des Blockierstiicks 84 eingreift und dieses in seiner Ruhestellung blockiert.

Bezugszeichenliste

[0091]



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

20
21
22
24
26

30
32
34
36

40
41
42
43
44
46
48
49

50
52
53a
53b
54
56
58

60
62
64
66

70
72
74
75a
75b
76

80
82
84
85
86
87
88

EP 2 257 460 B9

Sattelkupplung
Sattelkupplungsplatte
Einfahréffnung
Kdnigszapfen
Abdeckrahmen

Zugfahrzeug
Fahrerhaus
Sicherungseinrichtung
Verschlusssystem

Verschlussriegel
vorderes Ende
erste Ausnehmung
zweite Ausnehmung
Rastnase

Hebelage
Zugstange
Hebel
Hebel

Sperrelement
vorderes Ende
Verbindungselement
erste Federeinrichtung
erste Ausnehmung
zweite Ausnehmung
Magnet

Rasthaken

erste Betatigungseinrichtung

Gehause

Leitung

Leitung

Aktuator

Blockierstift

optische und/oder akustische Einrichtung

zweite Betatigungseinrichtung
Gehause

Aktuator

Blockierstift

Steuereinrichtung
Uberwachungseinrichtung
Diebstahlsicherungseinrichtung
Einrichtung am Verschlusshaken
Anzeige- und/oder Steuergerat
Justierschraube

zweite Federeinrichtung
Blockiereinrichtung
Blockierstick

Nase

dritte Federeinrichtung
Schrage

Aktuator
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90 Klinke

92 Langloch

94  Bolzen

96 Klinkenspitze

98 Bolzen

100  Verschlusseinrichtung
102  Verschlusshaken

104  Schenkel

106  Schenkel

108 Bolzen

110 Langsachse

112 &ullere Begrenzungslinie
114  mittlere Linie

400 Sperrelement

404  Spitze

406  Widerlagerflache

408 Langsseite

409  Seite

410 Einfahrschrage

420  Fuhrungsrippe

422  Fuhrungsrippe

424  Seitenwand

425 Rippe

426  Vorsprung

500 Kammer

502 Kammer

504  Freiraum
Patentanspriiche

1. Sattelkupplung (1) mit einer Sattelkupplungsplatte (2), an der eine Einfahréffnung (4) fir einen Kdnigszapfen (5)

angeordnet ist, mit einer Verschlusseinrichtung (100) fir die Festlegung des Kdnigszapfens (5) und mit einem an
der Verschlusseinrichtung (100) angreifenden Fixierelement, das von einer Verschlussstellung in eine Offenstellung
und umgekehrt bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Sicherungseinrichtung (15) mit einem Sperrelement (40, 400) vorgesehen ist, das von einer Ruhe- in
eine Sperrstellung und umgekehrt bewegbar ist und

dass das Sperrelement (40, 400) mindestens in der Sperrstellung in die Einfahréffnung (4) ragt und

dass das Sperrelement (40, 400) in Sperrstellung festgelegt ist und damit eine mechanische Sperre bildet, die auch
dann das Ausfahren des Konigzapfens (5) blockiert, wenn das Fixierelement sich in unbefugter Weise in Offenstel-
lung befindet.

Sattelkupplung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierelement ein Verschlussriegel (20)
ist und dass das Sperrelement (40) mit einem Verschlussriegel (20) zusammenwirkt.

Sattelkupplung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (40) dem Verschlussriegel
(20) gegeniberliegend angeordnet ist.

Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (40) ein
Sperrriegel ist.

Sattelkupplung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrriegel in der gleichen Richtung ver-
schiebbar ist wie der Verschlussriegel (20).
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6. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrriegel |6sbar am
Verschlussriegel (20) befestigt ist.

7. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (40) eine
erste Federeinrichtung (43) aufweist, die das Sperrelement (40) in der Verschlussstellung des Verschlussriegels
(20) gegen den Verschlussriegel (20) driickt.

8. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (40, 400)
in der Ruhestellung festlegbar ist.

9. Sattelkupplung nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Festlegung und
Freigabe des Sperrelements (40, 400) vorgesehen sind, die eine erste Betatigungseinrichtung (50) mit Blockiermittel
und mit mindestens einem Aktuator (54) umfassen.

10. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (40) mindestens
eine erste Ausnehmung (44) fir den Eingriff des Blockiermittels aufweist.

11. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Betatigungseinrich-
tung (50) an eine Steuereinrichtung (70) angeschlossen ist.

12. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 2 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite Betatigungsein-
richtung (60) mit Blockiermittel und Aktuator (64) zur Festlegung des Verschlussriegels (20) in seiner Verschluss-
stellung vorgesehen ist.

13. Sattelkupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (400) beabstandet zur Ver-
schlusseinrichtung (100) angeordnet ist.

14. Sattelkupplung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (400) innerhalb der zweiten
Halfte der Einfahréffnung (4) angeordnet ist, wobei die zweite Halfte der Einfahréffnung (4) die in Einfahrrichtung
des Konigszapfens (5) hintere Halfte der Einfahréffnung (4) bezeichnet.

15. Sattelkupplung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (400) mittels einer
zweiten Federeinrichtung (80) in der Sperrstellung gehalten ist und von einem ein- oder ausfahrenden Kénigszapfen
(5) gegen die Kraft der zweiten Federeinrichtung (80) zur Freigabe der Einfahréffnung (4) bewegbar ist, und dass
das Sperrelement (400) in der Sperrstellung festlegbar ist.

16. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (400) ein
Sperrriegel ist, der senkrecht zur Langsachse der Einfahréffnung (4) bewegbar angeordnet ist.

17. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Blockiereinrichtung
(82) vorgesehen ist, die das Sperrelement (400) in seiner Sperrstellung blockiert.

18. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Betatigungs-
einrichtung (50, 60) von auRen sichtbar an der Sattelkupplung (1) angeordnet ist.

19. Sattelkupplung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Betatigungseinrichtung (50, 60) eine opti-
sche und/oder akustische Einrichtung (58) aufweist.

20. Sattelkupplung nach einem der Anspriiche 9 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Betatigungseinrichtung
(50, 80) in einem Gehause (52, 62) angeordnet ist.

Claims

1. Fifth-wheel coupling (1) having a fifth-wheel coupling plate (2) on which there is arranged an entry opening (4) for

a king-pin (5), having a locking device (100) for fixing the king-pin (5), and having a fixing element which engages
the locking device (100) and is movable from a locking position into an open position and vice versa, characterised
in that

10



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

EP 2 257 460 B9

there is provided a security device (15) having a blocking element (40, 400) which is movable from a rest position
into a blocking position and vice versa, and

in that the blocking element (40, 400) projects into the entry opening (4) at least in the blocking position, and

in that the blocking element (40, 400) is fixed in the blocking position and thereby forms a mechanical blocking
means which stops the king-pin (5) from moving out even if the fixing elementis in the open position in an unauthorised
manner.

Fifth-wheel coupling (1) according to claim 1, characterised in that the fixing element is a locking latch (20) and
in that the blocking element (40) cooperates with a locking latch (20).

Fifth-wheel coupling according to claim 2, characterised in that the blocking element (40) is arranged opposite the
locking latch (20).

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 1 to 3, characterised in that the blocking element (40) is a
blocking latch.

Fifth-wheel coupling according to claim 4, characterised in that the blocking latch is displaceable in the same
direction as the locking latch (20).

Fifth-wheel coupling according to either claim 4 or claim 5, characterised in that the blocking latch is releasably
fastened to the locking latch (20).

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 2 to 6, characterised in that the blocking element (40) has a
first spring device (43) which presses the blocking element (40) against the locking latch (20) in the locking position
of the locking latch (20).

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 1 to 7, characterised in that the blocking element (40, 400)
can be fixed in the rest position.

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 1 to 8, characterised in that there are provided means for
fixing and releasing the blocking element (40, 400), which means comprise a first operating device (50) having
disabling means and having at least one actuator (54).

Fifth-wheel coupling according to claim 9, characterised in that the blocking element (40) has at least a first recess
(44) for the engagement of the disabling means.

Fifth-wheel coupling according to either claim 9 or claim 10, characterised in that the first operating device (50) is
connected to a control device (70).

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 2 to 11, characterised in that there is provided a second
operating device (60) having disabling means and an actuator (64) forfixing the locking latch (20) in its locking position.

Fifth-wheel coupling according to claim 1, characterised in that the blocking element (400) is arranged at a distance
from the locking device (100).

Fifth-wheel coupling according to claim 13, characterised in that the blocking element (400) is arranged within the
second half of the entry opening (4), the second half of the entry opening (4) denotes the rear half of the entry
opening (4) in the direction of entry of the king-pin (5).

Fifth-wheel coupling according to claim 13 or 14, characterised in that the blocking element (400) is held in the
blocking position by means of a second spring device (80) and is movable against the force of the second spring
device (80) by a king-pin (5) moving in or out, in order to free the entry opening (4), and in that the blocking element
(400) can be fixed in the blocking position.

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 13 to 15, characterised in that the blocking element (400) is
a blocking latch which is arranged to be movable perpendicularly to the longitudinal axis of the entry opening (4).

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 13 to 16, characterised in that there is provided a disabling
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device (82) which disables the blocking element (400) in its blocking position.

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 9 to 17, characterised in that at least one operating device
(50, 60) is arranged on the fifth-wheel coupling (1) to be visible from the outside.

Fifth-wheel coupling according to claim 18, characterised in that the operating device (50, 60) has an optical and/or
acoustic device (58).

Fifth-wheel coupling according to any one of claims 9 to 19, characterised in that the operating device (50, 80) is
arranged in a housing (52, 62).

Revendications

10.

1.

Sellette d’attelage (1), avec une plaque de sellette d’attelage (2) surlaquelle est disposée une ouverture d’introduction
(4) pour un pivot d’attelage (5), avec un dispositif de fermeture (100) pour fixer en position le pivot d’attelage (5) et
avec un élément de fixation en position qui engage le dispositif de fermeture (100) et qui peut étre déplacé d’'une
position fermée dans une position ouverte et inversement,

caractérisée en ce qu’il est prévu un dispositif de sécurité (15) avec un élément de verrouillage (40, 400) qui peut
étre déplacé d’une position de repos dans une position verrouillée et inversement,

et en ce que I'élément de verrouillage (40, 400) fait saillie dans I'ouverture d’introduction (4) au moins dans la
position verrouillée,

et en ce que I'élément de verrouillage (40, 400) est fixé en position dans la position verrouillée et forme ainsi un
verrouillage mécanique qui bloque la sortie du pivot d’attelage (5) méme si I'élément de fixation en position se trouve
de maniére non autorisée en position ouverte.

Sellette d’attelage (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que I'élément de fixation en position est un
verrou de fermeture (20) et en ce que I'élément de verrouillage (40) coopere avec un verrou de fermeture (20).

Sellette d’attelage selon la revendication 2, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (40) est disposé en
vis-a-vis du verrou de fermeture (20).

Sellette d’attelage selon I'une des revendications 1 a 3, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (40) est
un verrou de sireté.

Sellette d’attelage selon la revendication 4, caractérisée en ce que le verrou de slreté peut étre déplacé dans la
méme direction que le verrou de fermeture (20).

Sellette d’attelage selon la revendication 4 ou 5, caractérisée en ce que le verrou de slreté est fixé de maniéere
amovible sur le verrou de fermeture (20).

Sellette d’attelage selon I'une des revendications 2 a 6, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (40)
présente un premier ensemble de ressort (43) qui, dans la position fermée du verrou de fermeture (20), presse
I'élément de verrouillage (40) contre le verrou de fermeture (20).

Sellette d’attelage selon I'une des revendications 1 a 7, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (40, 400)
peut étre fixé en position dans la position de repos.

Sellette d’attelage selon I'une des revendications 1 a 8, caractérisée en ce qu’il est prévu des moyens pour la
fixation et position et la libération de I'’élément de verrouillage (40, 400), qui comprennent un premier dispositif

d’actionnement (50) avec un moyen de blocage et avec au moins un actionneur (54).

Sellette d’attelage selon la revendication 9, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (40) présente au
moins un premier évidement (44) pour 'engagement du moyen de blocage.

Sellette d’attelage selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que le premier dispositif d’actionnement (50)
est raccordé a un dispositif de commande (70).
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Sellette d’attelage selon I'une des revendications 2 a 11, caractérisée en ce qu’il est prévu un deuxiéme dispositif
d’actionnement (60) avec un moyen de blocage et un actionneur (64) pour fixer en position le verrou de fermeture
(20) dans sa position fermée.

Sellette d’attelage selon la revendication 1, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (400) est disposé a
distance du dispositif de fermeture (100).

Sellette d’attelage selon la revendication 13, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (400) est disposé a
l'intérieur de la deuxiéme moitié de I'ouverture d’introduction (4), sachant que la deuxieme moitié de I'ouverture
d’introduction (4) désigne la moitié arriere, dans la direction d’introduction du pivot d’attelage (5), de I'ouverture
d’introduction (4).

Sellette d’attelage selon la revendication 13 ou 14, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (400) est
maintenu dans la position verrouillée au moyen d’'un deuxiéme ensemble de ressort (80) et peut étre déplacé par
un pivot d’attelage entrant ou sortant (5) a I'encontre de la force du deuxieme ensemble de ressort (80) pour libérer
I'ouverture d’introduction (4), et en ce que I'élément de verrouillage (400) peut étre fixé en position dans la position
verrouillée.

Sellette d’attelage selon I'une des revendications 13 a 15, caractérisée en ce que I'élément de verrouillage (400)
est un verrou de slreté qui est disposé a déplacement perpendiculairement a I'axe longitudinal de I'ouverture

d’introduction (4).

Sellette d’attelage selon 'une des revendications 13 a 16, caractérisée en ce qu’il est prévu un dispositif de blocage
(82) qui bloque I'élément de verrouillage (400) dans sa position verrouillée.

Sellette d’attelage selon'une des revendications 9 a 17, caractérisée en ce qu’au moins un dispositif d’actionnement
(50, 60) est disposeé sur la sellette d’attelage (1) en étant visible de I'extérieur.

Sellette d’attelage selon la revendication 18, caractérisée en ce que le dispositif d’actionnement (50, 60) présente
un dispositif optique et/ou acoustique (58).

Sellette d’attelage selon I'une des revendications 9 a 19, caractérisée en ce que le dispositif d’actionnement (50,
60) est disposé dans un boitier (52, 62).

13



EP 2 257 460 B9

9\_\—

st At

14



EP 2 257 460 B9

g L
o ap

15



EP 2 257 460 B9

LS
¢S
0s
A
99

9h

s

hh

;;;;;

o~
3

oe

......
.

sor

i or
74

wor 1 10)/4

16



A0L

A0

EP 2 257 460 B9

03

406

17




EP 2 257 460 B9

05
29~
TS
nS |
95
9h —
Sy =
y0] 4
e
. .
ooy
Yor  TOV

oz

18



EP 2 257 460 B9

W or

h9
%

oy

19



0

EP 2 257 460 B9

3

20

Fig.



EP 2 257 460 B9

21

Fra. 8



EP 2 257 460 B9

L — II‘I

q_rsa:ii.s% =

e _% R,

ﬁ

4 N\.S\

22



EP 2 257 460 B9

(474

v —
004 +H
f . Ly
© — )
® 0c
®
O- © { NI O 0O
@) A ~
A
o BrT—
/ . o @

23



EP 2 257 460 B9

50
420 ‘

402 0 | u2e
408 1

\/ 77—\

| ’l///////////f////l/// i

ng/r ,é’\‘\,

3 A\

S T & |\ 3 ”
% 5 %

?{3 . /’4



[+

EP 2 257 460 B9

L0o2 A5 502

10 } U6
§22
LOg Y, 20 \U \)
[ . =
B
\ soy
o ) '
Lo 406 . e -
4 L
0O
4
30 \
: & 82
a6 3 —
T 3s 5

Fig. A2

25



(=

EP 2 257 460 B9

03 NS 26
0 N b
WL 1o o \
"

g0y~ 7 L

406 _
00 !
84 500
424 a7
30 8¢
35 % 3 82
8%
&8

26



EP 2 257 460 B9

{ “

\
42 X

AL
b " J
w” )

//

s vz Kl
y i %@llzz—g /
424 AL A
- 2o o & % /5

88

R ES

53

Fig- A4 ' 70

27



EP 2 257 460 B9
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gré3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA tibernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

* WO 03043838 A2 [0005] « WO 2005028290 A1 [0011] [0039]
* WO 03044627 A [0010] » DE 19516101 A1[0013]

28



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

